
1.) Steuerfreie Beträge:

Aufnahmebeiträge
für Erwachsene als 1. Mitglied € 300,00
für Jugendliche als 1. Mitglied € 76,00 (bis zum 18. Lebensjahr)
für eine Zweitmitgliedschaft * € 51,00
für eine passive Mitgliedschaft € 102,00

* Als Zweitmitglieder werden z.B. Ehepartner, Partner und Kinder verstanden.

Jahresbeiträge 1. Mitglied 2. Mitglied Jugendliche pass. Mitglied
Mitgliedsbeitrag (bis 31.01.) € 92,00 € 30,00 € 25,00 € 46,00
HSB-Beitrag € 2,62 € 2,62 € 1,09 € 2,62
DSV-Beitrag € 10,23 € 10,23 € 4,09 € 10,23
HS-Beitrag € 3,50 € 3,50 € 2,50 € 3,50
HMV-Beitrag € 4,00 € 4,00 € (ab 16 J) € 4,00

Sonstige Beiträge
Betriebskostenpauschale € 15,00 € 7,00 € 0,00 € 5,00
Bereitstellung Stromanschluß € 15,00 (Liegeplätze Sommer / Winter) ohne Ausnahme.
Der Stromverbrauch wird mit € 0,50  / kWh berechnet.

Gemeinschaftsarbeit

Liegeplatzbeiträge Sommer (bis 31.3.)(ab 31.03.)
Wasserplatz /qm € 11,50 € 11,00
Landplatz /qm € 11,50 € 11,00
Hallenplatz /qm € 12,50 € 12,50  (sofern vorhanden)

Kanu- / Kajaklagerung € 56,00  /Jahr pauschal
Motorboote / BCB-Jugend € 56,00  /Jahr mit Liegeplatz (Kleinboote bis max. 4m Länge)

Saisonliegeplätze auf Anfrage
Tagesplätze 1,67 EUR pro Meter, inkl. Strom- und Wasser

Lagerung von Zubehör im Sommer
Hallenlagerung Außenlagerung

Bootstrailer € 56,00 € 19,00
Pallholz / Böcke € 28,00 € 19,00
Lkw Hänger € 19,00

Gastliegeplätze

Winter (ab 31.10.)

2.) Steuerpflichtige Beiträge

Boots-Club-Biber Hamburg e. V.
Mitglied im HSB, DSV, HS und HMV
Beitragsordnung / Stand 01.04.2025

unter Zugrundelegung des derzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes 

Jedes I. Mitglied hat derzeit 15 Stunden Gemeinschaftsarbeit abzuleisten. Über die geleisteten Stunden 
führt ausschließlich der Hafenmeister und/oder der Stegwart/Fachwart Buch.
Nicht abgeleistete Stunden werden am Ende des Kalenderjahres, mit der Rechnung im Folgejahr, den 
Mitgliedern mit 38,00 Euro/Std. in Rechnung gestellt.

Die Optis bzw. Jollen, die ausschließlich der Jugendförderung zur Verfügung gestellt werden, lagern im 
Sommer kostenlos auf Land. Diese Boote dürfen grundsätzlich nicht über Nacht im Wasser verbleiben.
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